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PLENARVERSAMMLUNG VOM 5. DEZEMBER 2022 

Für eine lösungs- und kompromissorientierte  

deutsch-französische Zusammenarbeit auf nationaler Ebene 

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 5. Dezember 2022 und auf Vorschlag des 

Vorstands,  

1. sieht die deutsch-französische Zusammenarbeit auf nationaler Ebene als wesentlichen 
Motor für die Weiterentwicklung und eine stärkere Zusammenarbeit im Rahmen der 
Europäischen Union (EU); 

2. begrüßt die großen inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen beiden Ländern in einer 
Vielzahl von Politikfeldern;  

3. bedauert jedoch die divergierenden Auffassungen zwischen Deutschland und Frankreich, 
die im Zuge der kurzfristigen Verschiebung des ursprünglich Mitte Oktober 2022 geplanten 
Deutsch-Französischen Ministerrats aufgetreten sind; 

4. begrüßt die aktuellen Konsultationen auf höchster politischer Ebene und regt auch im 
Hinblick auf die Außenwirkung an, die Sitzung des Deutsch-Französischen Ministerrats in 
naher Zukunft durchzuführen; 

5. unterstreicht die Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, der auf 
nationaler und internationaler Ebene besondere Aufmerksamkeit zuteilwird und die daher 
gerade in diesen konfliktreichen Zeiten dringender denn je gebraucht wird; 

6. konstatiert, dass es mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen im Energiebereich 
entscheidend ist, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten und gemeinsam lösungs- und 
kompromissorientiert zusammenzuarbeiten; 

7. ruft daher die deutsche Bundesregierung und die Regierung der französischen Republik 
auf, ihre Bemühungen gerade auch im Sinne der trinationalen Oberrheinregion zu 
intensivieren; 

8. erinnert an seine Resolution „Neue Hürden in den Beziehungen zwischen der Schweiz und 
der Europäischen Union verhindern“ vom 27. Juni 2022, in der er nach dem Scheitern der 
Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der 
EU auf Risiken hinsichtlich des bilateralen Abkommens im Elektrizitätsbereich 
(„Stromabkommen“) hingewiesen hat; 

9. betont, dass die Abstimmung ganzheitlicher und trinationaler Lösungen für die 
Bürgerinnen und Bürger in der Oberrheinregion von entscheidender Bedeutung ist.  
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Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

 in Frankreich:  

o das Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

o die Region Grand Est (zur Kenntnis) 

o die Collectivité européenne d‘Alsace (zur Kenntnis) 

 in Deutschland:  

o das Auswärtige Amt 

o die Landesregierung Baden-Württemberg (zur Kenntnis) 

o die Landesregierung Rheinland-Pfalz (zur Kenntnis) 

 in der Schweiz:  

o die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (zur Kenntnis) 

 auf grenzüberschreitender Ebene: 

o die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (zur Kenntnis) 

o den deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (zur Kenntnis) 

o die Oberrheinkonferenz (zur Kenntnis) 


